
#ST# Bundesbeschluss
über den Voranschlag der Schweizerischen Bundesbahnen
für das Jahr 1985

vom 12. Dezember 1984

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in einen Bericht und Antrag des Verwaltungsrates der Schweizeri-
schen Bundesbahnen vom 4. Oktober 1984
und in eine Botschaft des Bundesrates vom 31. Oktober 1984 '>, i

beschliesst: !

Art. l

Die Voranschläge der Schweizerischen Bundesbahnen für das Jahr 1985 werden
mit den nachstehenden Beträgen genehmigt:

1. der Voranschlag der Investitionsrechnung im Betrag von 1090,8 Millionen
Franken, wovon nach Abzug der Beiträge Dritter und verschiedener Er-
träge von 207,8 Millionen Franken 794,0 Millionen Franken zu Lasten der
Anlagenrechnung und 89,0 Millionen Franken zu Lasten der Erfolgsrech-
nung gehen; ' - ' ' :

2. der Voranschlag der Erfolgsrechhung, der bei einem Ertrag von
3798,3 Millionen Franken und einem Aufwand von 4219,1 Millionen Fran-
ken mit einem mutmasslichen Fehlbetrag von 420,8 Millionen Franken ab-
schliesst.

Art. 2

Vom Kurzfristplan 1986/87 der Schweizerischen Bundesbahnen wird Kenntnis
genommen. '

Art. 3

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.

Ständerat, 27. November 1984 Nationalrat, 12. Dezember 1984

Der Präsident: Kündig Der Präsident: Koller
Die Sekretärin: Huber Der Protokollführer: Zwicker
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